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Beschlussauszuq

Landgemeinde Kindelbrück
Landgemeinderat

ln der Sitzung am 18.05.2020, zu der die Mitgtieder vorschriftsmäßig eingetaden und in
besch/ussfä higer Zahl erschienen waren, wurde folgendes beraten und beschlossen:

Punkt 7.: Beschlussfassung zum Erlass des Abwasserbeseitigungskonzeptes der
Landgemeinde Kindelbrück für den Ortsteil Frömmstedf

Berichterstatter: Eßer

Beschluss:

Sach- und Rechtslage:

Rechtslaqe:

Diese ergibt sich aus dem Thüringer Wassergesez (ThirrWG) vom 28. Mai 2019 * (zum Og.O4.2O2O
aktuellste verfÜgbare Fassung der Gesamtausgabe / Fußnoten * Verkündet als Artiiel 1 des Thüringer
Gesetz zur Neuordnung des Wassenvirtschaftsrechts vom 28. Mai201g (GVBI. S. 74).

tttagl $ 47 Abs. (1) ThürWG gilt die Abwasserbeseitigung obliegt der Gemeinde, in der das Abwasser
anfällt (Abwasserbeseitigungspflichtige), also für den Ortsteil Fiommstedt der Landgemeinde
Kindelbrück. Denn nach Absatz (3) dieser Bestimmung gilt auch, das Abwasser auisiedlungsgebieten
(Ortschaften oder Ortsteile) durch Abwasseranlagen d-es Abwasserbeseitigungspflichtigen näcn nOsatz
1 zu entsorgen ist, wenn das siedlungsgebiet mehr als 200 Einwohner umlasJt,

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich daher die Pflicht zur Erstellung eines Abwassbeseitigungs-
konzeptes für diesen Ortsteil der Landgemeinde, da alle anderen Ortsteile durch einen anOlren
Abwasserbeseitig u n gspflichtigen entsorgt werden.

Es gilt also $ 48 Absatz (1) ThtrrWG, ,,die Abwasserbeseitigungspflichtigen nach g 47 Abs. 1 stellen für
ihr gesamtes Gebiet schriftlich dar, wie das in ihrem Siedlungsgebiet anfallende Äbwasser beseitigt
werden soll (Abwasserbeseitig un gskonzept).''

Sachlase:

Diese ergibt sich aus dem hier nachfolgend zitierten Gründen (Erläuterungsbericht des ABK 2O2O)..

,,Prämissen für die weitere Tätigkeit und deren Umsetzung im Rahmen des ABK

Die Forderungen aus der Umsetzung der Maßnahmenprogramme der Wasserrahmen-Richtlinie in
Thüringen, deren erster Bewirtschaftungszyklus für die oberflächenwasserkörper (u.a. die Wipper)
eine Reduzierung der Stickstoffeinträge auf der KA Frömmstedt beinhaltet, konnten durch die
Gemeinde Frömmstedt bisher nicht erfüllt werden,

lm nunmehr anstehenden zweiten Bewirtschaftungszyklus müssen demnach auf der Kläranlage
Frömmstedt sowohl Maßnahmen für die Verringerung des Stickstoffeintrages, als auch der Bau einer
Anlage zur weiterführenden Phosphateliminierung (P-Fällung), realisiert werden. Dabei galten für den
Bau einer Kläranlage in Frömmstedt bislang als Überwachungswert für Stickstoff t0 mgll NH4-N und
als Überwachungswert für Phosphor 2 mg/l P, sowie für beide Parameter eine Zielwertvorgabe von
jeweils t mC/|.

Wegen zunehmender Trockenheit in den Sommermonaten wird eine sinkende Wasserführung im
Gewässersystem Molchborngraben/wirbelbach als Vorflut der Abwasserbehandlung Frömmstedts
beobachtet. lm Jahr 2019 fiel der Molchborngraben sogar ganz trocken und ist damit als temporäres





Gewässer einzustufen. Eine Abwassereinleitung aus Frömmstedt müsste daher noch strengere
Grenzwerte als die oben genannten erfüllen oder ist überhaupt nicht mehr genehmigungsfähig.
Der Gemeinderatsbeschluss vom 28.05.20L8 zur Realisierung der bisherigen Vorzugsvariante der
Errichtung einer vollbiologischen Kläranlage am Standort Frömmstedt ist unter den geänderten
genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen nicht aufrecht zu erhalten.

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren Planungen in Auftrag gegeben, um Alternativen zu prüfen, und
im Rahmen einer Ortsentwässerungskonzeption die zukünftigen Aufgaben abzuschätzen zu können.
Dabei wurde die Überleitung des Abwassers aus Frömmstedt nach Kindelbrück und Mitbehandlung in
der Kläranlage Kindelbrück untersucht. Von der Unteren Wasserbehörde Sömmerda wird in
Abstimmung mit dem TLUBN mit Schreiben vom 20.11.2019 die Weiterverfolgung dieser Variante
gefordert. Der Landgemeinderat Kindelbrück hat in seiner Sitzung, amt7.02.2020, dazu den
Gru ndsatzbesch I uss - N u m mer 66-7 -20-2!3 gefasst.

Das Konzept Abwasserpumpstation Frömmstedt mit Druckleitung nach Kindelbrück gewährt eine
ökologische und technisch sichere Abwasserbeseitigung, ohne permanente Abwassereinleitung und
damit ohne Gewässerbelastung am Standort Frömmstedt.
Außerdem hat die Gemeinde Frömmstedt in diesem Zusammenhang einen Antrag zum Beitritt in den
AZV,,Finne" gestellt. Der Bau der Pumpstation mit Abwasserdruckleitung nach Kindelbrück erfolgt
voraussichtlich im Jahr 2021.

Für den Zeitraum nach 2021 ist dieTeilerneuerung der Mischwasserkanalisation und damit
verbundene Verringerung des Fremdwasseranfalls beabsichtigt. An der Abwasserpumpstation wird ein
Überlauf mit Regenrückhaltung über die bestehenden Teiche vorgesehen.

Perspektivisch ist die Errichtung eines Mischwasserrückhalts in Form eines Stauraumkanals als Ersatz
für die Regenüberläufe unmittelbar vor dem Pumpwerk zu realisieren oder der Aufbau eines
Trennsystems in der Ortslage."

Die Vorlage eines rechtswirksamen ,,Abwasserbeseitigungskonzeptes" ist im Zusammenhang mit der
FÖrdermittelbeantragung zwingend erforderlich. (Nach der Richtlinie für die Förderung von ausgewähtten
Maßnahmen der Abwasserentsorgung im Freistaat Thüringen - StAnz.Nr. 38 gitt: ,,Die TLI.JG erstettt auf der
Grundlage der Programmanmeldungen Vorschläge für das Förderprogramm. Sie überprüft die übereinstimmung
mit den Abwasserbeseitigungskonzepten und den Zielen der Europäischen Wasserrahmenrichttinie.")

Beschlussvorschlag:

Der Landgemeinderat beschließt, den Erlass der,,Fortschreibung 2020" des
,,Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2016 - 2021" der Landgemeinde Kindelbrück für den Ortsteil
Frömmstedt in der Fassung vom 25. Mä.z 2020. (hier als Anlage beigefügt)

Abstimmungsergebnis

Gesetzl iche Zahl der Gemei nderats m itg I iede r:
Zahl der anwesenden Gemeinderatsm itglieder:
Davon stimm berechtigt:
Nichtteilnahme wegen persönlicher Beteiligung nach S 38 I ThürKO

17
16
16
0

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenenthaltungen
Ungültige Stimmen:

16
0
0
0

Beschlussvorsch men Ja Nein





Beschlussnummer:

Vollzug in Abt.:

Für die Richtigkeit der
aus der Niederschrift:

80-8-20-213
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Maik Eßer

Diese wird am 28,05.2020 an der in g 15 Abs. 2 der
Gemeinde Kindelbrück ftir den Ortsteil Frömmstedt festgelegten V
Zeitr aum vom 2 9. 0 5 . 2020 bis 0 5 .0 6 .2020 angeschl agen
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Ausgehängt am 2Q.05. ,0W
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im Auftrag Maik V

Abgenommen am 08,06.2020 im Auftrag Maik Eßer
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